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Bundesautobahn A93 mit
Bauverbots- bzw. Baubeschränkungszone

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT
GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND
PRIVATEN BEREICHS,FLÄCHEN  FÜR DEN GEMEINBEDARF,
FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a und Abs. 4 BauGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf

Schule

Sportlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen
Sozialen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Öffentliche Verwaltungen

Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND
FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSWEGE
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN;
ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE MAßNAHMEN,
DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2b, 4 und Abs. 4  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Abwasser
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Bahnanlagen

Elektrizität

Sonderbaufläche
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Elektrische Freileitung mit Schutzstreifen

Legende

SS

Wald (i.S.d. Art. 2 BayWaldG)

Fläche für die Landwirtschaft

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG
(Nachrichtliche Übernahme)

PLANUNGEN UND NUTZUNGSREGELUNGEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung Stadtgebiet

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ
(§ 5 Abs. 4 BauGB, Nachrichtliche Übernahmen)

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Bodendenkmäler),
die dem Denkmalschutz unterliegen

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
(Nachrichtliche Übernahme)

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE
WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE
REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Grünflächen

Sportplatz

Friedhof

Spielplatz

Wasserflächen

Wasserschutzgebiete

amtlich kartierte Biotope (Nachrichtliche Übernahme)

Parkanlage

Entwicklung stabiler Laubmischwälder
durch Umbau der Nadelforste

Erhöhung der Strukturvielfalt in
landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten

Einbindung baulicher Strukturen
in die Landschaft

Förderung der extensiven Grünlandnutzung
in den Talauen und Trinkwasserschutzgebieten

Schwerpunkt Freizeit und Erholung

LANDSCHAFTSPLANERISCHE DARSTELLUNGEN

Ortsrandeingrünung erforderlich

Wasser

DARSTELLUNG ALS HINWEIS

Flächen mit potenzieller Eignung für die
Nutzung von Windenergie

Bodenschätze: Vorrang und Vorbehaltsgebiete
(Nachrichtliche Übernahme Regionalplan Oberpfalz Nord)

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER
FÜR DIE GEWINNUNG VON BODENSCHÄTZEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Abgrabungen oder für die
Gewinnung von Bodenschätzen

Überortliche Straßen mit
Bauverbots- bzw. Baubeschränkungszone

S


